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Fuͤnftes Kapitel .

Preußen und verſchiedene andere Staaten .

J .

ieuü ßz en .

Die Groͤße der Preußiſchen Staatsſchuld iſt durch eine koͤnig⸗

liche Verordnung vom 17 . Januar 1820 welche uͤber die Ver⸗

zinſung und Tilgung derſelben Beſtimmungen giebt , ihtem Be⸗

trage nach , bekannt geworden .

Die geſammte verzinsliche Schuld belaͤuft ſich uͤber 206

Millionen Thaler , die unverzinsliche in Treſorthorlenſcheinen und

Kaſſenbillets beſtehend , die nur 11 Millionen betraͤgt, kann

man , da ſie nicht viel mehr als § der Jahreseinkuͤnfte betraͤgt,

der ſchwebenden Schuld der uͤbrigen Staaten vergleichen .

Da noch 25,91 1,649 Rthlr . auf den Provinzen ruhen ,

deren Vereinigung mit der allgemeinen Staatsſchuld noch bevor⸗

ſteht , ſo beſchraͤnkten ſich die allgemeinen geſetzlichenBeſtimmun⸗
gen uͤber Verzinſung und Tilgung einſtweilen auf eine Schulden⸗

maſſe von 180 Millionen Thaler .

Dieſe erfordern 7,637,177 Rthlr . zur Verzinſung . Der

Tilgungsfonds belaͤuft ſich nach Abzug eines fuͤr die unverzins⸗

liche Schuld angeſetzten Poſtens auf 2,485,850 Thlr . Die

Verwendung auf die verſchiedenen Schuldpoſten iſt ungleich,
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aber im Durchſchnitte belaͤuft ſich derſelbe auf ohngefaͤhr
des Schuldkapitals . Der Zuwachs , den der Tilgungsfonds durch
die Zinſen von den getilgten Kapitalien erhaͤlt , iſt bey dem größ⸗
ten Theile der Schuld ſehr beſchraͤnkt . “)

Unter dem Tilgungsfonds iſt eine Million Thaler begriffen ,
welche durch Verkauf von Domaͤnen aufgebracht werden ſoll .
Dieſes Huͤlfsmittel, das andere Staaten zur Verſtaͤkkung des

Tilgungsfonds ebenfalls mit Erfolg angewendet haben , und noch

anwenden , gehoͤrt zuden außerordentlichen . Ohne Zwei⸗

fel wird das Nationaleinkommen wachſen , wenn die Domaͤnen

aus der Verwaltung des Staats in die Haͤnde von Privateigen⸗
thuͤmern uͤbergehen; und die Staatscaſſe wird durch Befreyung
von den Zinſen der , unter dem Nominalbetrage eingekauften
Schuldbriefe weit mehr gewinnen , als ſie durch die entgehen⸗
den Domaͤnengefaͤlle verliert . Bey dem großen Reichthum an

Domaͤnen wird die preußiſche Regierung dieſer Masregel auch
eine große Ausdehnung geben koͤnnen. Allein auf jeden Fall

muß man den Verluſt an Domaͤneneinkuͤnfte , in welch gerin⸗
gem Verhaͤltniß er auch zu den Erſparniſſen an Zinſen ſtehen
mag , in Rechnung tragen , wenn man das Ganze des Staats⸗

haushalts und das letzte Reſultat der Masregel im Auge behaͤlt.

Ohne dieſe außerordentlichen Zuflͤͤſſe zum Tilgungsfonds
in Anſchlag zu bringen , betraͤgt der Aufwand , der aus den

laufenden Staatseinkünften zut Schuldentilgung genommen wer⸗
den kann , Ir des Schuldkapitals . ““) Man ſieht , daß die

) Man ſehe den dritten Anhang . 3. Abſ . Preußen .

* ) Es iſt hier wie bey den übrigen Staaten von dem No⸗
minalkapital die Rede . Die effective Wirkſamkeit iſt alſo,
ſo lange die Papiere nicht auf Pari ſtehen , bedeutend
ſtärker .
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Wirkſamkeit des preußiſchen Tilgungsfonds noch etwas ſtaͤrker
als der brittiſche , aber ſchwaͤcher als der oͤſtteichiſche, franzöͤ⸗

ſiſche und ruſſiſche iſt .

Wenn die neuen preußiſchen Papiere , die von dem engli⸗

ſchen Anlehen herruͤhren , auf mehrern Maͤrkten hoͤher zu ſtehen

pflegen , als die franzoͤſiſchen und oͤſtreichiſchen , ſo darf man

nicht vergeſſen , daß die vertragsmaͤßigen Beſtimmungen uͤber

die Tilgung , welche die Ruͤckerſtattung des Kapitals innerhalb

28 Jahren ſichert , auf den Preis jener neuen preußiſchen Pa⸗

piere einen guͤnſtigen Einfluß haben muͤſſen .

Die Kapitalien , die Preußen im J . 1818 . aus dem Ausland er⸗

halten , und die zum großen Theil zur Tilgung von Ruͤckſtaͤnden ver⸗

wendet wurden , konnte im Lande nicht ohne guͤnſtigenEinfluß blei⸗

ben . Der ploͤtzlicheZufluß bedeutender Kapitalien war auch in der

Nachfrage nach fremden Papieren , beſonders nach den oͤſtreichi⸗

ſchen neuen Staatsſchuldſcheinen fuͤhlbar , die , wie ſchon bemerkt
worden iſt , zu Berlin hoͤher im Preiſe zu ſtehen pflegen , als

die einheimiſchen Fonds .

Die auswaͤrtige preußiſche Schuld ſteht in ei⸗

nem ſehr ſtarken Verhaͤltniſſe zur innern , indem ſie uͤberF des

auf die allgemeine Staatscaſſe uͤbernommenen Schuldkapitals be⸗

traͤgt, und im Jahre 1820 bis 1821 fuͤr Zinszahlung und

Tilgung 2,8 68,000 Thaler erfordert . “)

1 ) Zwar befindet ſich ein Theil der neuen vom engliſchen An⸗

lehen herrührenden Schuldſcheine im ſchuldenden Lande

ſelbſt , aber von der alten Schuld befinden ſich auch be⸗

deutende Summen im Auslande .
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II .

Niederlande .

Unter allen uͤbrigen Staaten des Continents ſind die

Niederlande , deren oͤkonomiſche Lage in ſo vielen andern Be⸗

ziehungen der Lage Großbrittaniens nicht unaͤhnlich iſt , mit

dem Betrage ihrer , nach der bekannten Reduction noch uͤbrig
gebliebenen Schuld dem Verhaͤltniſſe am naͤchſten geruͤckt, das

in Großbritanien zwiſchen den Huͤlfsquelleu des Landes und

der Staatsſchuld beſtehet . “)

*) Wenn die Zinſen der holländiſchen Schuld , wie ſie zur
Zeit der Vereinigung mit Frankteich beſtand , nur zu 32
Procent des Nominalkapitals anſchlägt , ſo betrugen ſie
42 Millionen holl . Gulden . Die Reduction auf ein

W Drittheil hat ſie auf 14 Millionen gebracht .
Durch die , ſeit Herſtellung des Friedens zum Vor⸗

theile der Gläubiger getroffene Verfügung wurde aber die

Zinſenlaſt wieder erhöht . Für 45 fl. urſprüngliche nicht
reducirte Renten und gegen Nachzahlung von 100 fl. er⸗
hielt , wer wollte , eine Schuldverſchreibung von 1000 fl .
die 22 Procent Zinſen tragen , nebſt 2000 fl. todte Schuld
und eben ſo viele Kans , oder Lotteriebillete . Von der
todten Schuld , welche keine Zinſen trägt , ſollen jährlich
wenigſtens 5 Millionen Gulden in die 22 Proc . Zinſen
tragende Schuld übergehen , um aber die Schuld nicht zu
vermehren , wird eine gleiche Summe von der Amortiſa⸗
tionscaſſe eingelöst . Der Uebergang von der todten in

105
die zinstragende Schuld wird durch die Lotteriebillete be⸗

K ſtimmt , die von jener todten Schuld ganz unabhängig
4 ſind . Wer ein ſolches Lotteriebillet hat , deſſen Nummer

gezogen wurde , hauft , wenner ſie nicht hat , die gleiche
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Die Tilgung geht ſo langſam von ftatten , daß die gaͤnz⸗

liche Abzahlung bey unbertuͤckter Befolgung der vorliegenden

Plane einen Zeitraum von mehrern Generationen einnehmen

wuͤrde.

Die Huͤlfsquellen des Landes ſind bedeutend , aber ſie ſind

zum großen Theil von der Art , daß ſie eine ſchonende Be⸗

handlung erfordern .

Oie Laſt der Zinſen fuͤhrt die Nothwendigkeit hoher Ab⸗

gaben herbey und ein wichtiger Zweig derſelben hat durch die

eingetretene Erhoͤhung bereits einen nachtheiligen Einfluß auf

den Handel des Landes geaͤußert. Eine der wichtigſten Huͤlfs⸗

quellen Hollands beſteht nehmlich im Zwiſchenhandel mit der

Schweitz und dem weſtlichen Deutſchland . Hier hat es aber

die Concurrenz der deutſchen Seeſtaͤdte , der franzoͤſiſchen und ita⸗

lieniſchen Seehaͤfen zu fuͤrchten .

Summe und gewöhnlich 1000 fl. todte Schuld , und erhält
dann für beyde Documente einen Schuldſchein über den

gleichen Betrag , der zu 27 Proc . verzinslich wird . —

Durch dieſe Maßregeln konnten die Zinſen der alten Schuld ,

welche durch die Reduction auf 14 Millionen herabgeſun⸗

ken waren , wieder auf 23 Millionen fl⸗ gebracht werden .

Wiele Gläubiger haben aber den Zuſchuß von 100 fl. nicht

geleiſtet , und es iſt uns unbekannt , um welche Summe

ſich der reducirte Zinsbetrag wieder erböht hat .

Außer der alten holländiſchen Schuld ſind aber noch

neuere vom letzten Krieze und von den , ſeit Herſtellung

des Friedens gemachten Anlehen , herrührenden Schulden

vorhanden . Die Zinſen von ſämmtlichen Staatsſchul⸗

den , einſchließlich der belgiſchen , deren Liquidation noch

nicht vollendet iſt , mögen ſich wohl gegen 23 Mill , holl .

Gulden belaufen .
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Die Wohlfeilheit der franzoͤſiſchen Landfrachten und die

Schnelligkeit des Bezugs hat den franzoͤſiſchen Seehaͤfen bereits

fuͤr manche Artikel, “ ) auf einem bedeutenden Theile des ehe⸗

maligen hollaͤndiſchen Marktes den ausſchließlichen Abſatz ver⸗

ſchafft .

Aufmerkſam auf ſein Intereſſe hat Frankreich den Tranſit
der Colonialwaaren ſehr beguͤnſtigt, und die Wiederausfuhr eines

der wichtigſten Artikel in veredelter Geſtalt , der raffinirten

Zucker , durch Praͤmien zu befoͤrdern getrachtet . Die Folgen
dieſer Masregel werden nicht ausbleiben , und waͤhrend die hohen

niederlaͤndiſchen Tranſitzoͤlle die hollaͤndiſchen Raffinerien gegen
die Concurrenz der Britten am Unterrhein ſchuͤtzen , geht der

Speditions⸗ und Zwiſchenhandel mit engliſchen Zuckern verloren ,

und erweitert ſich der Markt , den die italieniſchen Seeſtaͤdte in

der Schweitz und die deutſchen im weſtlichen und noͤrdlichen

Deutſchlande bereits finden , und die franzoͤſiſchen im Suͤden

noch finden werden .

Auf gleiche Weiſe zerſtoͤren die hohen Zoͤlle, die auf man⸗

chen Gewuͤrzen, z. B . auf Pfeffer und auf allen Fabrikaten ,

namentlich auf brittiſchem Baumwollengarn liegen , den alten

Zwiſchenhandel der hollaͤndiſchen Seeplaͤtze.

So verliert das Land einen Zweig des ſchoͤnen gewinn⸗
reichen Verkehrs , wozu daſſelbe ſeine Lage geſchickt macht , nach
dem andern . Ein betraͤchtlicher Theil des brittiſchen Handels
nach Deutſchland wuͤrde ſtets ſeinen natuͤrlichen Zug dahin neh⸗
men .

Fuͤr die Induſtrieerzeugniſſe der oſtlichen Provinzen Frank⸗
reichs , der Schweitz und des weſtlichen Deutſchlands koͤnnten
die Niederlande ein willkommener Stapelplatz werden, und

) 3 . B. Kaffe ,



beſonders mehrern deutſchen Staaten einen bequemen Canal in

den Welthandel eroͤffnen, deſſen ſie entbehren . Die Gewinſte

der ruͤckwaͤrts liegenden Laͤnder wuͤrden dem hollaͤndiſchen Hon⸗

del und den dort einheimiſchen Zweigen einen reichern Markt
und groͤßern Abſatz gewaͤhren. Aber jener Verkehr , der die

reichſte Ouelle eines großen Erwerbs fuͤr Holland iſt , flieht
alle hohen Auflagen , die indeſſen bey der Groͤße ber nieder⸗

laͤndiſchen Schuld unvermeidlich ſind. Jede Vermehrung der

Schuld wuͤrde durch die Erhoͤhung der Steuern , die ihr folgen ,

neue Verluſte zufuͤgen .

Holland ſtellt auf ſolche Weiſe , unter allen Staaten am

ſichtbarſten das Beyſpiel eines Landes auf , das reich an Ka⸗

pitalien , die der Privatreichthum nach allen Richtungen zum

Ausleihen anbietet , zu gleicher Zeit in der Hoͤhe der Abgaben

den Punkt erreicht hat , der fuͤr das Anwachſen der Staats⸗

ſchuld in der Faͤhigkeit des Volkes , durch Steuern die Zinſen

zu decken , gegeben iſt , und deſſen Ueberſchreiten die Quelle

felbſt ſchmaͤlert, woraus der Staat ſeine Beduͤrfniſſe ſchoͤpft.

III .

Mittlere und kleinere deutſche Staaten .

I .

Der Umſtand , daß die Maſſe der Schulden der mitt⸗

lern und kleinern Staaten minder ſtark iſt , und ihre Huͤlfs⸗

quellen groͤßtentheils im Ackerbau liegen , bewirkt , daß ſie weit

weniger bedeutenden Schwankungen , als die der groͤßern Stas⸗

ten unterworfen ſind .

Es iſt bemerkt worden , daß , als im Späͤtjahre 18 18
die
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franzoͤſiſchen, öſtreichiſchen und uͤberhaupt alle Papfere der großen
Staaten in Gefolge der auf dem Geldmarkte eingetretenen Stoͤ⸗
rungen gleichzeitig , ſchnell und bedeutend fielen , die der mitt⸗
lern und kleinern Staaten an dem Verluſte keinen Antheil
nahmen . Die Bayeriſchen , Badiſchen , Darmſtaͤdtiſchen und

Naſſaiſchen ſanken nur um 1 bis 2 Procente . “)
Die Zahl der großen Kapitaliſten iſt in dieſen Laͤndern

nicht betraͤchtlich, und bey der zahlreichern Klaſſe der Perſonen ,
welche maͤßige Erſparniſſe anzubieten haben , tritt mit der Re⸗

gierung vorzuͤglich nur der Landmann in Mitbewerbung . Da
die Beduͤrfniſſe der ackerbautreibenden Claſſe ſehr wenig wech⸗

ſeln , ſo koͤnnen von dieſer Seite haͤufige Schwankungen nicht
veranlaßt werden ; und da die Summe der Schuldſcheine der
mittlern und kleinern ackerbauenden Staaten verhaͤltnißmaͤßig
unbedeutender , als in den groͤßern Staaten , und dazu noch
ein verhaͤltnißmaͤßig groͤßerer Theil in feſten Haͤnden iſt , ſo
wird von der zahlreichen Mittelclaſſe der kleinen Kapitaliſten
um ſo leichter aufgenommen , was bey ſteigender Handelsthaͤ⸗
tigkeit von dem Handel angeboten wird ,

Daher uͤben die mannigfaltigen Schwankungen des Dis⸗
conts keinen bedeutenden Einfluß auf die Papiere der kleinen
Staaten * ) aus

Daß aber die Schuldſcheine verſchiedener kleinen Staa⸗
ten auch im Durchſchnitte weit hoͤher ſtehen , verdanken dieſel⸗
ben der Treue und Punktlichkeit , womit ſie ſelbſt in den Zei⸗
ten der druͤckendſten Finanzverhaͤllniſſe ihre Verbindlichkeit ge⸗
gen die Staatsglaͤubiger erfüllten .

) Z. B. die Badiſchen 43 Proc . und die Naſſauiſchen 5 Proc .
tragenden zwiſchen 90z bis 92 ; die Bayeriſchen 5 Proc .
tragenden zwiſchen 79 und 80 .

**) M. ſ. die erſte Abtheilung des zweyten Buches Kap. 1.
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Welchen maͤchtigen Einfluß dieſe Regelmaͤßigkeit der Zah⸗

lungen auf den Zinsfuß ausuͤbt, zeigt unter andern der Preis
der babiſchen Staatspapiere .

Die oͤffentliche Meynung gibt den Schuldbriefen der Amor⸗

tiſationscaſſe , die ihren Credit durch zwoͤlfjaͤhrige , nie einen

Tag unterbrochene , regelmaͤßige Erfuͤllung ihrer Verbindlichkei⸗
ten gegruͤndet hat , ſelbſt vor Schuldbriefen der Privaten , welche

hypothekariſche Sicherheit gewaͤhren , einen Vorzug . “ ) Die

Feſligkeit , welche die Regierung in den Zeiten der Noth und

allgemeiner Finanzverlegenheiten , durch unerſchuͤtterliches Feſt⸗

halten der einmal zu Gunſten der Staatsglaͤubiger getroffenen

Verfuͤgungen bewies , hat kuͤrzlich noch reichliche Fruͤchte ge⸗

tragen , als man zur Tilgung einer bedeutenden , auf kurze

Termine laufenden Schuldenlaſt eines Anlehens von 5 Millio⸗

nen Gulden bedurfte . Dieſes Anlehen war von allen , die ſeit

Herſtellung des Friedens auf dem Continent gemacht worden ,

bey weitem das wohlfeilſte , indem man das ganze Kapital

ohne irgend einen Abzug auf eine lange Reihe von Jahren

gegen jaͤhrliche 5 Procent Zinſen erhielt und die Uebernehmer

überdies noch eine Summe bezahlten , wodurch alle Nebenko⸗

ſten gedeckt werden konnten . Im Hinblick auf die Bedingungen ,

die andere Staaten bey ihren Anlehen eingehen mußten , mag

man mit Recht ſagen , daß Baden ſeinem Benehmen gegen

ſeine Glaͤubiger, waͤhrend des Krieges , nunmehr eine fuͤr das

*) Nicht wenig trug zu dem Eredit dieſer Anſtalt die Publi⸗

cität zu , welche in allen Geſchäften derſelben ſeit ihrer

Gründung herrſcht . Das Staatsſchuldenweſen ſteht ganz

eigentlich unter der Controlle des Publicums , da nach den

Statuten des Inſtituts , jeder Gläubiger , der ſich im Be⸗

ſitze einer gewiſſen Summe von Schuldbriefen befindet,
die Einſicht der Bücher jederzeit verlangen kann .
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Land ſehr bedeutende Erſparniß von ohngefaͤhr 100,000 fl.
jaͤhrlich verdankt . “)

) Die Form dieſes Anlehens hat indeſſen ohne Zweifel eben⸗
falls dazu beygetragen , daß man wohlfeilere Bedingungen
erhielt . Wie bey den letzten öſtreichiſchen Anlehen von
20 Mill . Gulden wurde eine Lotterie damit verbunden .
Eine Gattung ſolcher Lotterieanlehen beruht auf der Ver⸗
wendung des Interuſuriums zu Prämien oder Lotteriege⸗
winſten .

Es wird z. B. feſtgeſetzt , daß die zeitlichen Zahlun⸗
gen des Staatsſchatzes gerade ſo geſchehen ſollen , als wenn
die aufgenommenen Kapitalien , nach einem beſtimmten
Fuße verzinst , und in gewiſſen Terminen die Kapitalrück⸗
zahlungen geleiſtet würden . Die Inhaber der Schuld⸗
ſcheine empfangen aber die Zinſen nicht jährlich , ſondern
nebſt dem Kapitale die einfachen angelaufenen Zinſen erſt
dann , wenn die Nummer ihrer Obligation gezogen wird .
Indem auf dieſe Weiſe die Zinſen der Hauptſchuld zu
Kapitalheimzahlungen verwendet werden , erſpart man die
Zwiſchenzinſen , die bei großen Aulehen auf beträchtliche
Summen anwachſen und zur Auszahlung bedeutender
Prämien die Mittel darbieten . Wie bey allen Glücksſpie⸗
len ſo wird auch hier in dem Preiſe der Looſe der Genuß
bezahlt , der manchen Perſonen die Hoffnung gewährt ,mit einem kleinen Einſatz einen großen Gewinn zu ma⸗
chen und den man höher anſchlägt , als den dagegen ab⸗
zuwägenden wahrſcheinlichern Verluſt der kleinern Einloge ,
welche bey derartigen Lotterieanlehen nur in der verſpate⸗ten Zahlung der einfachen Zinſen oder des Interuſuriums
beſteht . Bey kleinen Kapitaliſten wirkt dann noch die Be⸗
trachtung , daß die jährlichen Zinſen eines unbedeutenden
Kapitals nicht leicht wieder àzu Kapital angelegt werdenkönnen .
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Welchen wohlthaͤtigen Einfluß die Publicitaͤt auf den

Staatscredit ausuͤbte, hat unter andern auch Bayern er⸗

fahren .

Man hatte fruͤher nicht immer die guͤnſtigſte Meynung

von den Finanzen dieſes Staats ; kaum war aber der Schleier ,

der ſie deckte , gehoben , ſo trat an die Stelle des Zweifels ,

die beruhigende Ueberzeugung , daß die Kraͤfte des Landes den

Laſten , welche die Noth der verfloſſenen Zeit angehaͤuft hat ,

und den Beduͤrfniſſen der Gegenwart , gewachſen blieben , daß

die Huͤlfsquellen der Regierung zweckmaͤßig benutzt werden ,

und Ordnung und Regelmaͤßigkeit in der Verwaltung der Fi⸗

nanzen herrſche .

Im Gefolge der Veraͤnderungen , die nach Herſtellung

des Friedens auf dem Kapitalmarkte eintraten , mußte aller⸗

waͤrts der Zinsfuß fallen , und der Werth der oͤffentlichen Effec⸗

ten ſteigen ; aber wenn die baieriſchen Papiere vom Spaͤtjabre

1818 , wo die 5Procent tragenden auf 79 bis 80 ſtanden ,

und jene Veraͤnderung ihre , durch eine voruͤbergehende Criſis

hier mehr dort weniger nur unterbrochene , Wirkung ſchon voll⸗

ſtaͤndig geaͤußert hatte , ſeither beynahe auf ihren Nominalwerth

gekommen ſind , ſo darf man dieſes gluͤckliche Reſultat un⸗

bedenklich als das Werk ſeiner in das Leben getretenen Ver⸗

faſſung und der Oeffentlichkeit der Unterſuchungen betrachten ,

deren Gegenſtand die Finanzen des Staats in allen ihren

Zweigen geworden ſind .

2.

Die mittleren und kleineren deutſchen Staaten haben
waͤhrend der letzten 27 Jahre verhaͤltnißmaͤßig wohl ſo viel

als die groͤßeren gelitten und geleiſtet .
Aber , wenn der Druck , den die Gegenwart ausuͤbte ,

durch das Huͤlfsmittel der Anlehen nicht in gleichem Maße



0 Anſtrengungen im Augenblick der Noth ,

05 Theil ihrer Huͤlfsquellen fuͤt die Zukunft disponibel erhalten

26 zu haben . “ )

wie anderwaͤrts gemindert werden konnte , weil es in ackerbau⸗

enden Staaten ſchwer faͤllt , große Anlehen zu erheben , ſo ha⸗
ben ſie und ihre Glaͤubiger nunmehr den Vortheil , durch groͤßere

einen bedeutenden

) Folgende Darſtellung zeigt , wie hoch ſich die Zinſen ꝛc.
der öffentlichen Schuld verſchiedener Länder , auf ein
Individuum der Bevölkeruug berechnet , ungefähr be⸗

laufen .

1. Zinſen der brittiſchen und iriſchen

0 5

1
b.

fundirten Schuld und der Schatz⸗

kammerſcheine , und Annuitäten

jeder Art : eei .
Zinſen der franzöſiſchen Schuld

Zinſen der niederländiſchen Schuld

unter allen Rubriken und Leib⸗
ventene u e * * „

Zinſen der preußiſchen Schuld

einſchließlich der , von den Provin⸗

zen zu übernehmenden „ „ „
Zinſen ſammilicher bayeriſchen

Landesſchulden is
Zinſen d. würtembergiſchen Schul⸗
den einſchließlich der von der
Staatscaſſe noch zu übernehmen⸗
den Schulden , die nach frühern
ohngefahren Schatzungen ange⸗
nommen ſind

Zinſen der badiſchen Schulden

einſchlietzlich der auf die Amorti⸗

ſationscaſſe übergehenden ſchweben⸗
den Schulden „ · *

„

—

*
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6

2
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Es iſt wahr , die Nachwehen des Krieges werden eben

deswegen in den erſten Jahren nach hergeſtelltem Frieden

Das Nationaleinkommen 1. von Großbrittannien
und Irland , wird auf ein Individuum der Bevölke⸗

rung berechnet , angenommen zu . 4b7 Franken .

2. Das Nationaleinkommen von Frank⸗

reich wird auf gleiche Weiſe berechnet

angenommen zun

3. Ueber das Nationaleinkommen von

Würtemberg iſt dem Publikum eine intereſſante Be⸗

rechnung von Herrn Memminger übergeben worden .

Wenn auch manche Anſchläge zu hoch ſeyn ſollten ,

ſo finden ſich auf der andern Seite einige Lücken ,

und ſehr mäßige Annahmen , und nach Notizen , die

wir⸗über Länder von ähnlicher Beſchaffenheit , Lage,

Cultur , Gewerbſamkeit ꝛc. ꝛc. zu erh eben Gelegen⸗

heit hatten , möchten wir jene Berechnung im Gan⸗

zen eher für zu niedrig als zu hoch annehmen , be⸗

ſonders wenn von einer Vergleichung den bey Frank⸗

reich angenommenen Berechnungen die Rede iſt . Dar⸗

nach darf man das Nationaleinkommen von Wür⸗

temberg , das im Ganzen auf 91 Millionen Gulden

berechnet wurde , mindeſtens zu 140 Franken auf ein

Individuum der Bevölkerung ſchätzen , und man wird

auf keiner Seite ſehr weit fehlen , wenn man für

Bayern und Baden die nemliche Schätzung zu Grund

legt .

Unter dieſen Vorausſetzungen würden die Zinſen ꝛc. der

21⁴

Staatsſchuld

1. in Großbrittannien Ts des Nationaleinkommens
＋ — ee

2. in Frankreich

3. in Bayerrn 2 2— ——1
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ſchmerzlicher noch empfunden ; dagegen wird man ſich aber

auch fruͤher wieder erholen , da die Schuld , welche die Ver⸗

gangenheit auf die Gegenwart und die Zukunft gewaͤlzt hat ,
minder bedeutend iſt . Hier iſt auch weniger Grund vorhan⸗
den , im Augenblick , da man noch die Erſchöpfung der letzten

Kriegsjahre lebhaft fuͤhlt , die Kraͤfte des Landes auf das

aͤußerſte zu ſpannen , um die vorhandenen Schulden ſchnell
zu tilgen .

Saͤmmtliche mittlere und kleinere Staaten leiden durch
ein Uebel anderer Art , das ihnen bey ſeiner von ſelbſt fort⸗

ſchreitenden Verminderung ein großes Mittel zur Schulden⸗
tilgung gewaͤhrt.

Aus verſchiedenen Urſachen , vorzuͤglich aber durch die

Einrichtungen , welche die Vereinigung zahlreicher Territorien
mit dieſen Bundeslaͤndern nothwendig machte , wurden dieſel⸗
ben mit einer Laſt von geiſtlichen und weltlichen Penſionen
beladen , welche die Huͤlfsquellen der erworbenen Landestheile
zum Theil verſchlangen , waͤhrend der ganze Staatshaushalt ,
nach dem Verhaͤltniß des eingetretenen Laͤnderzuwachſes , ſo⸗
gleich geregelt , und alle Anforderungen , die im Laufe der

4. in Würtemberg . . des Nationaleinkommens
5. in Baden

hinwegnehmen .

1*
37 — —

Es verſteht ſich , daß es hier nur um einen unge⸗
fähren Ueberblick der Verhältniſſe zu thun iſt , und ge⸗
naue , zuverlaſſige Reſultate in ſolchen Dingen nicht
leicht zu erhalten ſind .

27
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Kriege an ſie gemacht worden ſind , darnach bemeſſen

wurden . * )

Wenn die mittlern und kleinern Staaten ,

niß zu den groͤßern , weniger Zinſen , aber eben ſo ſtarke, und ,

im Verhaͤltniſſe zu ihren Huͤlfsquellen , noch ſtaͤrkere Penſionen

zu bezahlen haben , ſo fuͤhlen ſie im Augenblick den gleichen

Druck ; dieſe Laſt nimmt aber ſchneller ab , als gewoͤhnliche

Tilgungsplane zu wirken pflegen , und eine fortſchreitende

Verminderung kann , da ſie auf Naturgeſetzen beruht , mit

groͤßerer Sicherheit , als die Verminderung von Staatsſchulden ,

durch allmaͤhlige Abloͤſung, erwartet werden .

im Verhaͤlt⸗

* ) Die großen Staaten haben zwar in Gefolge der letzten

Kriege , und Frankreich noch aus andern Urſachen , eben⸗

falls eine bedeutende Penſionslaſt ; aber man muß bey

Vergleichungen , die man in dieſer Hinſicht , zwiſchen

verſchiedenen Staaten anſtellt , die Verſchiedenheit ihrer

Hülfsquellen berückſichtigen . Folgende Darſtellung zeigt ,

daß von der Baſis der Bebölkerung ausgegangen , die

Penſionslaſt der kleinern Staaten von der gleichen Laſt

der großen Reiche bey weitem nicht , in dem ſtarken Ver⸗

hältniß abweicht , das zwiſchen den Zinſen der öffentlichen

Schulden derſelben Länder beſteht , und das ſo eben an⸗

gezeigt worden iſt .

Die Penſionen berragen auf das Individuum der

Bevölkerung betechnet
Franken Centimes

in Großbritannien
5 50

in Frankreichyhhyh 25 31

,
2 57

in Wurtemberg einſchließlich der
16

uneingetheten Beamten .

Ri 1 98 .
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